
– Evangelisch - Lutherische Kirchengemeinde Niederwerrn – Kirchplatz 2 – 97464 Niederwerrn – 
 

– Evangelischer Kindergarten – Martin-Luther-Straße 15a – 97464 Niederwerrn – Tel: 48388 – 
 

 

Elternbeitragstabelle Laut Beschluss des Verbandsausschusses des Trägerverbunds für die KiTas im Dekanatsbezirk 

Schweinfurt vom 02.03.2023 und des Verbandsrats des Trägerverbunds für die KiTas im Dekanatsbezirk Schweinfurt vom 
20.06.2023 

ab Januar 2024 mit Vollverpflegung  
 

Die Vollverpflegung ist fester Bestandteil unserer Konzeption und verpflichtend für alle Familien.  
 

Wer sein Kind 14 Tage im Voraus schriftlich per Mail unter kiga.niederwerrn@elkb.de für mindestens 
14 Kalendertage - außerhalb der Kindergartenschließtage - vom Besuch des Kindergartens abmeldet, 
kann eine Rückerstattung des Lebensmitteleinsatzes (aktuell 2,-€/pro Tag) für die entschuldigten Tage 
bei der Kita-Leitung beantragen. 
Für einzelne Tage an denen das Kind die Einrichtung nicht besucht, kann das Mittagessen nach vorheri-
ger Anmeldung (Abgabe der Boxen) bis 8.30 Uhr zwischen 11.30 und 13 Uhr im Kindergarten abgeholt 
werden. 
 

Tägliche Kernzeit incl. Bring- und Abholzeit: 8.15 – 12.45 Uhr 
 
 

Der errechnete Jahresbeitrag ist auf zwölf Monatsraten angelegt: 
 

 

 

Elternbeitragstabelle für die Evangelische Kindertagesstätte Niederwerrn 
 

Monatliche Elternbeiträge in €uro / Die Beiträge werden für 12 Monate erhoben. 
 

Durchschnittliche  
tägliche  
Nutzungszeit 

Verringerter Beitrag 

Kindergarten-Bereich, 
falls Elternbeitrags-Zuschuss nach Art 23 *)  

inkl. Kosten Vollverpflegung 

Kindergarten- 
Bereich:  

Gesamtkosten *) 
ohne Beitrags-

zuschuss 

Kindergarten- 
Bereich 

Voll- 
verpflegung 

> 4 - 5 149,00 € 249,00 € 137,00 € 112,00 € 

> 5 - 6 163,00 € 263,00 € 151,00 € 112,00 € 

> 6 - 7 177,00 € 277,00 € 165,00 € 112,00 € 

> 7 - 8 191,00 € 291,00 € 179,00 € 112,00 € 

> 8 - 9 205,00 € 305,00 € 193,00 € 112,00 € 

> 9 - 10 219,00 € 319,00 € 207,00 € 112,00 € 

 

*) Der in Art. 23 BayKiBiG geregelte Elternbeitragszuschuss wird an die Eltern weitergegeben.) „Der Zuschuss beträgt 100 Euro pro 
Monat und wird für die Zeit vom 1. September des Kalenderjahres, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, bis zum Schul-
eintritt gewährt.“ (Art. 23 Abs. 3 Satz 2 BayKiBiG) Der aufgeführte Elternbeitrag verringert sich entsprechend (siehe Spalte 2 „Ver-
ringerter Beitrag“) 

 
 

Elternbeitragstabelle für die Evangelische Kindertagesstätte Niederwerrn 
 

Monatliche Elternbeiträge in €uro / Die Beiträge werden für 12 Monate erhoben. 
 

Durchschnittliche  
tägliche  
Nutzungszeit 

Kleinkind-Bereich 
Gesamtkosten**)  

Inkl. Kosten Vollverpflegung 

Kleinkind- 
Bereich 

Voll- 
verpflegung 

> 4 - 5 323,00 € 211,00 € 112,00 € 

> 5 - 6 340,00 € 228,00 € 112,00 € 

> 6 - 7 357,00 € 245,00 € 112,00 € 

> 7 - 8 374,00 € 262,00 € 112,00 € 

> 8 - 9 391,00 € 279,00 € 112,00 € 

> 9 - 10 408,00 € 296,00 € 112,00 € 

 

**) Das Bayerische Krippengeld ist von den Eltern beim ZBFS zu beantragen und wird direkt an die Eltern bei Bewilligung                   

      ausgezahlt. Staatliche Leistungen sind dabei nicht über den Träger abzuwickeln. Den Antrag samt Erläuterungen finden Sie auf 
der Homepage: www.zbfs.bayern.de/familie/krippengeld 

http://www.zbfs.bayern.de/familie/krippengeld

